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Gesetz 
zur Errichtung 

einer Gemeindeprüfungsanstalt 
Vom 30. April 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 9 

Artikel 10 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 13 

Gesetz 
zur Errichtung 

einer Gemeindeprüfungsanstalt 

Inhaltsübersicht 

Änderung der Gemeindeordnung 

Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt 
(Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz - GPAG) 

Gesetz zur Regelung der l)bergangszeit bei 
der Errichtung der Gemeindeprüfungsan
stalt 

Änderung des Gesetzes über kommtmale Ge
meinschaftsarbeit 

Änderung der Kreisordnung 

Änderung des Gesetzes über den Kommunal
verband Ruhrgebiet 

Änderung der Landschaftsverbandsordnung 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetz zur Festsetzung besonderer Stellen
obergrenzen bei der Gemeindeprüfungsan
stalt 

Änderung des Landestierkörperbeseitungs
gesetzes 

Änderung der Verordnung über den Betrieb 
gemeindlicher Krankenhäuser - Gemeinde
krankenhausbetriebsverordnung 

Änderung der Eigenbetriebsverordnung 

Änderung der Verordnung über die Durch
führung der Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Ein
richtungen 

Artikel 14 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungs
rang 

Artikel 15 Aufhebung von Verordnungen 

Artikel 16 In-Kraft-Treten 

2023 
Artikel 1 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfa
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. März 2000 (GV. NRW. S. 245), wird wie folgt geändert: 

1. § 102 erhält folgende Fassung: 

.,§ 102 
Rechnungsprüfungsamt 

(1) Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehö
rige Städte haben ein Rechnungsprüfungsamt einzu
richten. Die übrigen Gemeinden sollen es einrichten, 
wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in 
angemessenem Verhältnis zum Umfang der Verwal
tung stehen. 

(2) Kreisangehorige Gemeinden können mit dem Kreis 
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem In
halt abschließen, dass das Rechnungsprüfungsamt des 
Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
in einer Gemeinde gegen Kostenerstattung wahr
nimmt. Der Vertrag kann auch vorsehen, dass das 
Rechnungsprüfungsamt des Kreises nur einzelne Auf
gabengebiete der Rechnungsprüfung in der Gemeinde 
wahrnimmt. Soweit das Rechnungsprüfungsamt des 
Kreises die Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahr
nimmt, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss 
der Gemeinde bei der Erfüllung seiner Aufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes des F".reises. 

(3) Absatz 1 findet für kreisangehörige Gemeinden 
keine Anwendung, bei denen das Rechnungsprüfungs
amt des Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 die örtliche 
Rechnungsprüfung wahrnimmt." 

2. § 105 erhält folgende Fassung: 

,.§ 105 
überörtliche Prüfung 

(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen 
Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe 
der Gemeindeprüfungsanstalt. 

(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. 

(3) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob 

1. bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Ge
setze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergange
nen Weisungen (§ 3 Abs. 2) eingehalten und die 
zweckgebundenen Staatszuweisungen bestim
mungsgemäß verwendet worden sind, 

2. die Kassengeschäfte richtig abgewickelt wurden. 

3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die 
Gemeinde sachgerecht und ,,irtschaftlich verwaltet. 
wird. Dies kann auch auf vergleichender Grundlage 
geschehen. 

Bei der Prüfung sind vorhandene Ergebnisse der 
örtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. 

(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt teilt das Prüfungs
ergebnis in Form eines Prüfberichts_ 

1. der geprüften ßemeinde, 

2. den Aufsichtsbehörden und 
3. · den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständig-

keit berührt ist, 

mit. 

(5) Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat 
über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts 
sowie über das Ergebnis seiner Beratungen. 

(6) Die Gemeinde hat zu den Beanstandungen des 
Prüfungsberichts gegenüber der Gemeindeprüfungs
anstalt und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer 
dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen. 

(7) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körperschaften, 
Anstalten, Stütungen und Verbände und Einrichtun
gen des öffentlichen Rechts 

1. in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung und 

2. in bautechnischen Fragen, die mit der Ausschrei
bung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maß
nahmen zusammenhängen auf Antrag beraten. Son
stige im öffentlichen Interesse tätige juristische 
Personen kann sie in diesen Fragen auf Antrag 
beraten." 

3. § 106 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

.,(2) Die Jahresabschlussprüfung obliegt der Gemein
deprüfungsanstalt. Die Gemeindep~sanstalt be
dient sich zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
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fung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft oder in Einzelfällen eines hierzu 
befäh1gten eigenen Prüfers. Die Ger.'leinde i::ann einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine W:rtschaftsp:·üfur.gsge
seUscha.ft vorschlagen. Die Gerneindepr.ifungsanstal: 
soll dem 'i.Torschlag der Gemeinde folgen. D:e Gerneb
deprillungsanstalt kann zulassen, das, der BetrieJ-, '.m 
Einvernehmen mit der Gerne~ndeprüfangsanstalt ei
nen Wi.rtschaftspriller oder eine Wirt.schaltsprüfungs
gesellschaft unmittelbar mit der Prüfung beauft::-agt. 
§ 105 Abs. 4 bis 6 gilt entsprecl:end." 

2000 
Artikel 2 

Gei,etz 
über die Gemeindeprüfungsamtalt 

(Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz - GPAG) 

§ 1 
Errichtung 

(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt wird a:s rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts errich:et. 

(2) Die Gcmeindep1i.ifungsan;;talt ha: ihren Sitz in 
Herne. Sie kann Zweigstellen durch Satzung errichten 
und deren Zuständigkeit regeln. 

(3) Die Gemeindeprüfungsanstalt kar:n ihre Angelegen
heiten im Rahmen rfor Gesetze durch Satzung regeln. 

(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt besitzt DienstheITn
:ähigkeit. 

§2 
Aufgaben 

(1) Di.e Gemeindeprüfungsanstalt führt die übe:-örtliche 
Prüfung bei den Gemeinden und F..reisen nach jfaßgabe 
des § 105 der Gemeindeordnung durch i.;nd :s1. zusiändig 
für die ,Jahresab<;chlussprüfung bei deren wir:schaftli
ehen Unten1ehrnen, die als EigenbHriebe ge:ühr: werden, 
nach Maßgabe des § 106 der Gemeindeord:'lur:g sowie in 
den sonstigen durch Gesetz oder Rechtsverord:1i.;ng zuge
wiesenen Fällen. 

(2) Die Gerneindepni.fungsans~alt führt bei anderen 
Körperschaften, Anstaltr,n, Stiftungen, Verbänden und 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts und den,n Eigen
betrieben die überörtliche Prüfung u::-:d die Jahresab
schlussprüfung durch, wenn ihr die Zu,tändigkeit d·..lrch 
Gesetz oder durch Rechtsverordnung des Innenministe
riums übertragen worden ist. Wird durch eine Rechtsver
ordnung nach Satz 1 der Ge•.chäitsbereich '"mes aEderen 
lV[inisteriurns oder de'.; Lar:desrechnungshofs berührt, 
bedarf sie des E:nvernehmens r.lit ciieser obersten La;:
desbehörde; vor der Übertragung ist die Ge~r.einceprJ
fungsanstalt zu hören. 

(3) Das Innenministerium und die nachgeordneten 
Kommunalau~sichtsbehörden kön::ien die Gemeindeprü
fungsanstalt mit der Durchführung von Pr~ifu:1gen in: 
begründeten Einzelfall beauftrage1~. Darüber hinaus 
kann das Innemninisteriurn die Gemeindepcifungsan
stalt mit der Erstellung von Gutachten beauftragen, die 
insbesondere der Überprüfung und vergleichende.--i Be
wertung, auch von Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der kommunalen Selbstverwaltur..g, dienen. Das Innen
ministerium kann bestimmen, dass die Dt;rchführung von 
Prüfungsaufträgen gemäß Satz 1 anderen P:üfu!lgsaufga
ben vorgehen. 

(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körpe..-schaften, 
Anstalten, Stütungen, Verbände U.'ld E:.nricntungen des 
öffentlichen Rechts 
l, in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit der 

Verwaltung und 

2. in bautechnischen Fragen, die rr.it der Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnu:ig von baulicnen Maßnahmen 
zusammenhängen 

auf Antrag beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse 
tätige juristische Personen kann sie in d:.esen Fragen auf 
Antrag beraten. 

(5J Zur Erfüllur:g ihrer .'\ufgaben ka:m sich d:e Ge
meindeprüfungsamtalt der Hilfe \'On Wirtschaftsp:·üfem, 
\Virtschaf:sprüfungsgesel:schafte:1 oder anderer geeigne
ter Drit:er bed:enen. 

§3 
Organe 

Organe der Gemeindeprüfung.,anstalt sind der Vennü
tungsrat und der Präs:dent der Ge• einc.eprüfungsan
sta: t. 

§4 
Verwaltungsrat 

(1) Der Verwalt·.mgsrat :'.!esteht aus neun ehrenamtli
chen :\ütgliedern (Verwaltungsräten) und einem Vertre
ter des Innenmir.isteril.:.ms. Die Sitze der ehrena:ntlichen 
Mitglieder im Verwaltung,rat werde!: je zu eir.ern Drittel 
mit Vertetern cer ~vlitglleder 

1. des Städtetag, I\ordrhein-Westfalen, 

2. des Nordrhem-vVestfällschen Städte- und Gemeinde-
bu:1des und 

,3. des Landkreistags Hordrhein-Westfalen 

besetzt. Für die el:renamtlichf•n Venvalt,mgsri.ite werden 
Stellvertreter in gleicher Zahl bestellt. 

(2) Die ehrena• tlichen Verwal~ungsräte ~md die Stell
vert::eter werden von den auf Lande,:cbcn(' besteieYiden 
kommunalen Spitzenverbänden nach Absatz 1 auf der 
Grundlage der Satzungen dieser Verbände entsprechmd 
der Aufteilu:1g nach Absatz 1 für die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Die A:ntszeit begi:mt für alle ehrenamt
lichen Verwaltungsräte mit dem ersten Tag des :-.1o:1ats, 
der auf de::1 Zeitrau:n folgt. in dem die Wahl de;' 
e:irenamtliche:1 Verwaltungsräte durchzufifaren ist. Die 
e~ste Si'..zung des Verwaltungsrate, ist innerhalb \'On 
zwei :\fonaten nach Begir:n de,· Antszeit anzuberaumen. 
Bi 0 zum Zu%mmentrete:1 des neu gebildeten Ve:..,val
tungsrat2 füh!t der bishe::ige Verwaltungsrat die Ge
schäfte \\·eiter. Tritt e:n Gewählter nicht in den Ven\·a,
tungs::-at ein oder scheidet er :m Lau:e der Amtszeit aus, 
is: eine Ersatzwahl ::'ür c.ie restliche Amtszeit nacl: 
.:vfaßgabe des Satzes l durchzufül:ren; entspn,cher:des gilt 
für Steilvertreter. 

(3) Die regelmäßigen Wahlen der ehrenamtlichen Ver
·,valtungsräte und der Stellve:1,n,ter ~incl in,1erhalb von 
drei :vfonaten vor Ablauf der Amts?.eit durchzuführen. 
Die auf Landesebene be,tehenden komr.iur:alen Spitzen
verbände teilen das 'iVah:ergE,bnis unvc:·züglich nach der 
Wahl dem Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt 
mit. 

('-!) Für die Recht.sverhält:lisse de:- ehrenamtlic:-ien 
.ll'Litglieder des Verwaltungsrat5 ünclen die für d:e Rats
:nitg~ieder rna3gebenden Vorschriften mit 1\usnahn:e des 
§ 43 Abs. 3 der Gern.eindeordmmg er.t~prechenüe Anwer.
dung. Sie haber. nur Ampri.;ch auf Ersa'.z ihrer ;uslagcn 
und des Verdienstausfall,. Solange sie das Amt inr.eha
ben, sind sie zur Aus:ibung der Tätigkeit verpflichtet.§ 31 
der Gemeindeordm,ng findet :,;eine A:1wencung, wenn 
die Entsd::eidl;ng Vcrpf:.ichtungen de· Z'..l prüfenden 
Körpe1schaf:en, A...'1stalter:, Stiftungen, Verbände und 
Einrichtungen betrifft, die sich aus deren Zugel:örigkeit 
zum Kreis der durch die Gemeindeprüfungsanstalt zu 
P:üfenden ergeben, und wenn diese Verpflichtungen für 
'llle der Prüfung unterliegenden Körperscl:aften, Anstal
ten, Stiftungen, Verbän<ie und Ein..."ichtungen nach glei
chen Grundsätze.--i festgesetzt werden. 

(5) Der Verwaltungsrat wähit i:>ei seinem ersten Zusa::n
mentreten unter Lei'.;ung des ältesten Mitglieds aus seiner 
;.\'.litte seinen Vorsitze:::J.den und für den Verhinderungsfall 
eben Stellvertreter. 

(6) Der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt und 
sein Stellvertreter neh:nen an den Sitzungen des Verwal
t:mgsrats beratend teil. 

(7) Auf den Verwaltungsrat und seinen Vorsitzenden 
finden § 47 !'.ait Ausnahme von Abs. 1 Satz 2 und von 
Abs. 2 Satz 2, § 48 Abs. 1 rni'.; Ausr..ahme der Sätze 3 und 4, 
§ 4!i n:it Ausnahr.le vor. Abs. 1 Satz 2, § 50 Abs. 1 Satz 1 
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bis 3 und Abs. 2 und 5, § 51 Abs. 1, § 52 Abs. 1, § 53 und§ 54 
mit Ausnahme von Abs. 3 der Gemeindeordnung entspre-
chende Anwendung. · 

§ 5 
Zuständigkeiten des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über 

L den Erlass von Satzungen, 

2. den Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtrags
satzungen sowie die Feststellung der Jahresrechnung, 

3. die Stellungnahme zur Übertragung weiterer Aufga
ben nach § 2 Abs. 2, 

4. die Verfügung über Anstaltsvermögen, wenn sie für die 
Gemeindeprüfungsanstalt von erheblicher wirtschaft
licher Bedeutung ist, und 

5. sonstige Angelegenheiten, wenn sie für die Organisa
tion und Wirtschaft der Gemeindeprüfungsanstalt von 
erheblicher Bedeutung sind. 

(2) Der Verwaltungsrat kann dem Innenministerium zu 
bestimmten, die Prüfungi;tätigkeit der Gemeindeprü
fungsanstalt berührenden Fragen, Vorschläge unterbrei
ten. 

(3) Der Verwaltungsrat kann sich vom Präsidenten der 
Gemeindeprüfungsanstalt jederzeit über alle Angelegen
heiten der Gemeindeprüfungsanstalt unterrichten lassen. 
Er kann vom Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt 
verlangen, dass ihm oder den von ihm bestimmten 
Mitgliedern des Verwaltungsrats Akteneinsicht gewährt 
wird. 

§6 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt 

(1) Der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt ist 
Beamter auf Zeit. Er muss die Befähigung zum Richter
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben und die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
besitzen. 

/2) Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Amtszeit 
beginnt mit dem Amtsantritt, im Falle der Wiederbestel
lung schließt sich die neue Amtszeit an das Ende der 
vorangegangenen an. Der Präsident ist verpflichtet, eine 
erste und zweite ·wiederbestellung anzunehmen, wenn 
die Entscheidung über die Wiederbestellung spätestens 
drei Monate vor Ablauf der Amtszeit getroffen wurde. 
Lehnt der Prfü;ident die Wiederbestellung ohne wichtigen 
Grund ab, so ist er mit Ablauf der ßuntszeit zu entlassen. 
Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die Landes
regierung. 

(3) Der Stellvertreter des Präsidenten der Gemeinde
prüfungsanstalt rnuss die Voraussetzungen des Absat
zes 1 Satz 2 erfüllen. Er ist Beamter auf Lebemzcit. 

(4) Der Präsident der Gemeindeprüfun,c;sanstalt und 
scm Stellvcrtrder werdf,n von df'r L;rnclesn,gierung im 
Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat ernannt. Das 
Innenministerium nimmt für den Prüsid,mten der Ge
meindeprüfungsanstalt und desse.n Sielivertreter die 
Aufgaben der obersten Dienstbehörde, für den Präsiden.:.. 
ten der Gemeindeprüfungsanstalt auch die des Dienst
vorgesetzten wahr. Die Stellen des Präsidenten der 
Gemeindeprüfungsanstalt und seines Stellvertreters sind 
auszuschreiben, bei Wiederbestellung des Präsidenten 
kann hiervon abgesehen werden. 

§7 
Zuständigkeiten des Präsidenten 

(1) Der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt ist für 
die Aufgaben nach § 2 und im Übrigen für alle Angele
genheiten zuständig, die nicht durch Gesetz oder Satzung 
dem Ven1raltungsrat zukommen. Er vertritt die Gemein
deprüfungsanstalt. 

(2) Der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt ist 
Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Be
schäftigten der Gemeindeprüfungsanstalt. 

§ 8 

Beschäftigte der Gemeindeprüfungsanstalt 

(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist verpflichtet, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen geeigneten 
Beschäftigten einzustellen. 

(2) Die beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Ent
scheidungen trifft der Präsident der Gemeindeprüfungs
anstalt. Bei der Einstellung, Beförderung und Entlassung 
von Beamten des höheren Dienstes ab der Besoldungs
gruppe A 16 und vergleichbaren Angestellten handelt der 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt im Ein\'emeh
men mit dem Verwaltungsrat. Beschäftigte, die Prüfun
gen vornehmen (Prüfer), sollen die Befähigung für die 
Laufbahn des gehobenen orler höheren nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes oder eine abgeschlossene wirt
schaftswissenschaftliche Vorbildung nachweisen und die 
für ihre Tätigkeit erforderliche Erfahrung und Eignung 
besitzen. Für die Prüfung des Baubereichs sind auch 
Beschäftigte mit der Bc;fähigung zum gehobenen oder 
höheren bautechnischen Verwaltungsdienst oder einer 
gleichwertigen FachausbildLmg zugelassen. 

(3) Die Prüfer sind bei Ausführung eines Prüfungs,mf
trags hinsichtlich ihrer Feststellungen, Wirtschaftsprüfer 
auch bei der Beurteilung dieser Feststellungen, an \Vei
sungen nicht gebunden. Glaubt ein Prüfer, einen Auftrag 
nicht unbefangen erfüllen zu können, so hat er hierauf 
unter Darlegung der Verhältnisse hinzuweisen. Der Prä
sident der Gemeindeprüfungsanstalt hat den Prüfer von 
der Amtshandlung zu befreien, wenn er die Befangenheit 
für begründet hält. 

§ !l 
Wirtschaftsführung 

(1) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten, 
soweit nicht nachstehend eirn~ andere Regelung gAtroffcn 
ist, die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung 
mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung des 
Entwurfs der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung 
sowie der Vorsclu·iften über die Aufstellung eines Haus
haltssicherungskonzept~. Der Haushalt soll ln jedem Jahr 
ausgeglichen sein. Das Innenministerium kann von der 
Verpflichtung zur Finanzplanung freistellen, soweit die 
Zahlen der Finanzplanung weder für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung noch für die Finanzstatistik benötigt 
werden. 

(2) Die Buchführung kann auch nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in 
sinngl'mäßer Anwendung der Vorschriften des Handels
gesetzbuches erfolgen. 

(3) Die örtliche Prüfung cler Gemeindeprüfungsanstalt 
wird durch Satzung geregelt. 

§ 10 
Entgelte 

(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt erhl'bt für ihre Tätig
keit, mit Ausnahme der Priifungen gern. § 2 Abs. 3 Satz 1, 
Gebühren in entsprechender Anwendung des Kommu-
nalabgabengesetzes. -

(2) Für Gutachten gern. § 2 Abs, 3 Satz 2 und für 
Beratungen gern. § 2 Abs. 4 erhebt die Gemeindeprü
fungsanstalt Entgelte, die mindestens kostendeckend sein 
sollen. 

§ 11 
Deckung des Aufwands 

Das Land gewährt der Gemeindeprüfungsanstalt einen 
jährlichen Zuschuss zur Deckung des Aufwands, der 
nicht durch die Gebühren und Entgelte gern. § 10 sm."·ie 
die sonstigen Einnahmen nach dem Haushaltsplan ge
deckt ist. Der Zuschuss beträgt 2,91 Mio. Euro. Der Betrag 
verändert sich in den nachfolgenden Haushaltsjahren 
jeweils in dem Verhältnis, in dem sich das Grundgehalt 
eines Beamten der Besoldungsgruppe A 12 im abgelaufe
nen Haushaltsjahr verändert hat. 



§ 12 
Aufsicht 

(1) Die Gemcindeprüfu!lgsamtalt Gntersteht der 
Rechtsaufsid:t de, Innenri:ini5tcrium.s. §§ 118 bi., 122, 124 
und 125 ä.cr Gemeindeordnung gelte:'1 entprcchenci. 

(2) Satzungen sine! dem lnnenrcinisteri.m:1 s.nzuzeigen. 
Sie sind im 1Vliniste:·ü,lblatt des Landes 3ordthein-\Vest
fa:e11 zu veröffentlichen. 

ii 13 
Venval tungsvorschritte11 

Das lnne1~ministeriun: erlas5t c:ie ?Ur Durch:ührung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvonchriiten:· 

2000 
Artikel 3 
Gesetz 

zur Jlegelung der Überga11gszeit 
bei der Errichtm1g 

der Gemeindeprüfungsamtalt 

§ 1 
Restellung eines Beauftragten 

und Bildung eines Gründu11g,verwal1.ungsrats 

(J J Zur Errichtung der Ger:1eindeprüfti:1g5anstalt be
ste!lt die Landesregierung einen Beau±tragten. Fe:ner 
,vird ein ehrenamtlicher Grün.dungsvenvaltungsrat ge
i)ildet, der skh aus je einem Vert~i,t1,r rler drei kommuna
:en Spitzenve:-bände in I'lordrhein-\Vestfale,'l und einem 
Vertreter des Innenm:nisteriums zusammensetzt. Für das 
Verfahr-er. de$ Gründungsvenvaltmigsrates gelten die 
Vonchriften über den Verwal'ungsrat entsprechend. 

(2) Der Beauftragte trifft alle zu,· Errictt:mg der 
Ans:alt bis zum 1. Jc1nuar 2003 erfo:derlichen Entschei
dunge::i. Soweit. es sich um Entscheidungen handelt, für 
d.ie gem, Art. 2, § 5 Abs. 1 und § 3 Ab,. 2 de:
Ven.ualtungsrat zi.;ständig \Väre, jedoch nu:- ir.:1 Einver
nehmen mit dem Gründ:mgsverwactungsrat. 

(3) Vom L Januar 2003 bis zur Konstituiet--.rng des ersten 
Verwaltungsrate, ni:nmt der Gründur:g 0.verwaltungsrat 
dessen At:fgaben wahr. - -

§2 
Ernennung des ersten PräEirlenten 

der Gemeinrlepriifung~a1utalt 

Der erste Präsident der G~:meindeprüfungsamtalt wird 
im Einvern<:'hmen mit dn11 Gründungsverwaltungsrat 
vo,1 der Lande,::-egierung mit \.'iirkung zum 1. Januar 2003 
ernann:. 

!i .l 
Einherufung 

der ersten Sitzung des Yerwaltung,rat, 

Das Innenministerium beruft die erste .Sitz:.mg c:e~ 
Venvaltungs:-ats ein. 

§4 
Kosten 

Kosten, die durch die Err~chtung der Ge!o.eindeprü
fungsanstalt bi~ zum 31. Dezember 2002 ents~e..ll,en, trägt 
das Land Nordrhein-Westfalen. Hierin e:ithaltene Aus
gaben für Investitionen sir.d von der Gemeindeprüfungs
anstalt in fünf Jahresra~en zu erstatten. 

202 
Artikel 4 

Änderune: de:; Geseues 
über kommunale Gemeimchaftsa.cbeit 

D'ls Gesetz über korr.munale Gemeinsct.aftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. h1RW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. ;:vlärz 2000 (GV. XRW. S. 245), w:rd ,.,ie folgt geändert: 
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§ 18 Absatz 2 erhält folger:de Fassm:g: 
,,(2) Die über5rtliche Prü:'ung ist Aufgabe der Gerne:ncle
prüfu:1gs<1mtalt." 

2021 
Artikel 5 

.\nderung der Kreisordnung 

Die I(reisordnung für das Land =\ordrtein-Westfalen 
in der ::·assling der Bekanntmachung vom 14 .. Juli Hl94 
(GV. KRW. S. 6.;6). ZL;letz: geändert c:urch Gesetz vom 
28. 1'.lärz 2000 (GV. SR\.V. S. 245). \\ird wie folgt geändei1:: 

§ 53 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) :Jie ~iberö:-tiiche Prüfu:-ig des :Kreises i.;nd sei:-ier 
Sonclcrn·1mögen i,t Aufgabe der Ge:neindep:·üfoLgsan
stalt." 

2021 
Artikel 6 

Änderung de'.; Gesetze-; 
üher rlen Fommunalverhand Ruhrgehfot 

Da, Gesetz über den Korümunah-erband R:.thrgebiet in 
deJ Fas,1.mg der Bekanntmachur.g vorr:. 14. Juli 1994 
(GV. i'1RW. S. GWJ, zuletzt geändert dun.:h Gesetz vom 
9, :,,o·,ernber 1999 (GV. NRW. S. 590), -'.'ird wie :olgt 
geander~: 

§ 27 Abs. :l erhä:: folge:-ide Fassung: 
,,(3) Die überörtliche Prüfong des Verbandes ist Aufgabe 
der Ger:i.eindeprüfung,a;,stalt." 

2022 
Artikel i 

Anderung der Lanclschafh,·ei:bandsordn11ng 

Dir, Landschdtsveüiando::-dr;ung für d,F Land 1'-Tord
rteir.-VVe<:ttale:-i ir. de:- Fasnmg ·dn Bekanr.t:nachung 
mm 14. Juli 19fJ4 1 GV. l'\°RW. S. 657), zuletzt geändert 
d,irch Gesetz vorn 9. Mai 2800 (GV l\·nw. S, 452), wi:·d wie 
folgt geandert: 

§ 23 Abs. 3 erhält folgencie Fa,s·.mg: 
.,(:3) Die übe:·örtliche Prükng der Landschaftsverbände 
:st Aufgabe der Gemeindep:-üfungs;;nstalt." 

20320 
.c\ttikel S 

.~ndenmg des Lancleshernldung~ge,.etzes 

Anlage 1 „Lanclesi:Je~oldl,ngsorcinungcn - LBesü -" de~ 
Lanc.esbesoldungsgesctzes in der Fassung der Bekannt
machung ,·om ti. :\ovembe~· 1995 (GV. ~JHW. S. 1166), 
zuictzt geanc.ert durch Gesetz von: 9. Mai 20()0 (GV. NRW. 
S. 462), wird wie :'olgt geändert: 

L Be,olduyigsord:rnng B :l wird wie folgt geiindert: 
:r: d<!r Bcsolducgsg:·uppc R 3 wird die Am:sbezeich
nun1: .,Stellvert:-cter des Präsidenter. der Ge1r.einde
prüfung,c;m',talt" eir:gefügt. 

2. Bernld'.mgsorcln1..;ng B 5 ,Yirc. wie folgt geändnt: 
In der Besold:mgsgruppe B 5 wird die Antsbezeich
nung „Präsider.t der Gemeindeprüf\;.ngsanstalt" ein
gefügt. 

20320 
Artikel 9 

Gesetz 
zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen 

bei der Gemeindeprüfungsanstalt 

Auf Grund des § 25 Abs. 5 des Bur:desbesoidungsgeset
zes (BBesG) in der Fassur.g der Bekanntmachung vom 
23. Mai 1975 (BGBi. I S. 1173, 1174), neugefasst durch 
Bekan.'ltmachung vom 3.12.1998 (BGBI. I S. 3434). letzte 
Änderung vom 17. August 2001 (BG:Sl. I S. 2144) hat cier 
Landtag I'\ ordrhein-Westfalen bescl:lossex:: 

Besondere Stellenobergrenzen für die Gemeindeprü
:li.ngsanstalt 
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Anstelle der nach§ 26 Abs. l des Bundesbesoldungsgeset
zes oder der aufgrund des Bundesbesoldungsgesetzes 
zugelassenen besonderen Stellenobergrenzen darf die 
Gemeindeprüfungsanstalt im gehobenen Dienst folgende 
Stellenobergrenzen als höchstzulässige Anteile in den 
Besoldungsgruppen in Anspruch nehmen: 

A 12 30 v.H., 
A 13 60 V.II. 

7831 
Artikel 10 
Änderung 

des Landestierkörperbeseitigungsgesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die 
Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tieri
schen Erzeugnissen - Landestierkörperbeseitigungsge
setz (LTierKBG) vom Li. Juli 1976 (GV. NRW. S. 276), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Mai 1982 (GV. 
l\7RW. S. 248), wird wie folgt geändf'rt: 

In § 9 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeindeprüfungs
ämter „durch das Wort „Gemeindeprüfungsanstalt" und 
werden die Wörter „dem Regierungspräsidenten" durch 
die Wörter „der Bezirksregierung" ersetzt. 

641 
Artikel 11 

Änderung der Verordnung 
über den Betrieb gemeindlicher Krankenhäuser 

- Gerneindekrankenhausbetriebwerordnung 
(GemKHBVO) -

Die Verordnung über den Betrieb gemeindlicher Kran
kenhäuser - Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung 
(GemKHBVO) vom 12. Oktober 1977 (GV. NRW. S. 350), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Februar 1991 
(GV. NRW. S. 143), wird wie folgt geändert: 

1. § 22 wird wie folgt geändert: 
In Absatz :3 Satz 2 werden die Wörter „des Gemeinde
prüfungsamtes des Regierungspräsidenll0 n" durch die 
·wörter „der Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

2. § 23 Abs. l wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „da5 Gemeindeprü
fungsamt des Regierungspräsidenten" durch die 
Wörter .,die Gemeindrcprüfungsanstalt" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Das Gemeindeprü
fungsamt des Regierungspräsidenten" durch die 
Wörter „Die Gemeindeprü:fungsanstalt" ersetzt. 

641 
Artikel 12 

Anderung der Eigenhetriehsverordnung 

Die Eigenbetriebsverordnung vom J. Juni 1988 (GV. 
NRW. S. 324) wird wie folgt geändert: 

§ 26 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 3 werden in Satz 2 die Wörter „des Gemeinde
prüfungsamtes des Regierungspräsident€cn „durch die 
Wörter „der Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

641 
Artikel 13 

Änderung der Verordnung 
über die Durchführung des Jahresabschlussprüfung 

bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen 

Die Verordnung über die Durchfühnmg der Jahresab
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti
gen Einrichtungen vom 9. März 1981 (GV. NRW. S. 147), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. August 1989 
(GV. NRW. S. 465), wird wie folgt geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Satz 1 die Wörter „Das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „Die 
Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden in Satz 2 jeweils die \Vörter 
„dem Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter 
,,der Gemeindeprüfungsanstalt" er,etzt. 

c) In Absatz 1 werden in Satz '±. f'rster Halbsatz. die 
Wörter „Das Gemeindeprüf{mgsamt des Regie
rungspräsidenten" rlurch die Wörter „Die Gemein
deprüfungsanstalt" und im zweiten Halbsatz die 
Wörter „dem Gemeindeprüfungsamt" durch die 
Wörter „der Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

d) In Absatz 1 werden in Satz 5 die Wörter „des 
Gemeindeprüfungsamtes" durch die Wörter „der 
Gemein d cprüfungsanstalt ·' er~etzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Sat7 l dif' Wörter .. das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „die Ge
meindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „das Gemeindeprü
fungsamt „durch die Wörter „die Gemeindeprü
fungsanstalt" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden in Satz 1 die Wörter „das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „die Ge
meindeprü.fungsanstalt" ersetzt. 

d) Im Absatz 5 werden in Satz 1 die \Vörter „das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „d1e Ge
meindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

e) Im Absatz 5 werden in Satz 2 jeweils die Wörter 
„Das Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter 
,,Die Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die \Vörter „df's Gemeindt'prü
fungsamtes" durch die Wörter „clf'r Gemeindeprü
fungsanst.a lt" ersf'tzt. 

b) In Absatz 4 werden in Satz l die Wörter ,,dem 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „der Ge
meindeprüfungsansta lt" ersetzt. 

c) In Absatz 4 werdf'n in den Siltzen 2 und 3 jeweils die 
Wörter „Das Gemeindeprüfungsamt" durch die 
Wörter „Die Gemeindeprüfungsanstalt" er5etzt. 

d) In Absatz 4 werden in Satz 4 die Wörter „des 
Gemeinrleprüfungsamte~" durch die Wörter .,der 
Gemcindcprü f ungsansta lt" ersetzt. 

e) In Absatz 5 Wf'rrlen in Satz 1 die Wörter „Das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die \Vörter .. Die 
Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

f) In Absatz 5 werden in Satz 2 die Wörter ,.des 
Gemeindeprüfungsamtes" durch clte Wörter „der 
Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

g) In Absatz 6 werden die Wörter „da~ Gemeindeprü
fungsamt" durch die Wörter „die Gemeindeprü
fungsanstalt" ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Satz 1 die \Vörter „Das 
Gemeindeprüfungsamt" durch die Wörter „Die 
Gemeindeprüfungsanstalt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „das Gemeindeprü
fungsamt" durch die Wörter „die Gemeindeprü
fungsanstalt" ersetzt. 

5. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§5 
Zuständigkeit 

Zuständig ist die Gemeindeprüfungsanstalt. Sie ist 
hinsichtlich der Beurteilung des Prüfungsstoffes von 
Weisungen unabhängig." 

Artikel 14 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 11, 12 und 13 beruhenden Teile der dort 
geänderten Rechtsverordnungen können aufgrund der 
jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsverord
nung geändert werden. 
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202 
Artikel 15 

Folgende Verord:rnr:gen werden ::m::gehobcn: 

1. Verordr:ung über die Zuständigkeit für die überörtli
che Prüfung der Landschaftsverbände Rheinland i.;nd 
Westfalen-Lippe vom 1. Ok'.:ober 1930 (GV. h'TIW. 
S. 888). 

2. Verordnung übe:- die Zus~ändigkeit .:ür die überörtli
che Prüfung des Korr:munalverbandes Ruhrgebie: vom 
26. Oktober 1979 (GV. c•IRW. S. 866). 

3. Erste Verordnung zur Bestimmung eines Gen:.einc:.e
priifungsamtes für die überörtliche Prü:i.;ng nach dem 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
15. Dezember 1932 (GV. NRW. 1983 S. 2). 

4. Zweite Verordnung zur Bestimmung eines Gemeinde
prüfungsamtes für die überörtlic'.-le Prüfung :1ach dem 
Ge-setz über kommunale Gemeinschaitsarbeit vom 
3. Januar 1983 (GV. NH\V. S. 5). 

5. Dlitte Verordnur:g zu:- Bestimr:iung eines Geme:nde
p1üfungsamte~ für die überö::-tliche Prüflog nach dem 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarhci: vom 
23. Mai 19!)5 (GV. NRW. S. 507). 

Artikel i6 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 3 am 
1. Januar 2003 in Kraft. Artikel 3 tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. -

Düsseldorf, dec 30. April 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-WestfaleD. 

(L.S.) 
Der Ministerprä5ident 

Wolfgang Clernent 

2124 

Der In:icnmin:ster 

Dr. Fritz Bchrens 

- GV. l~RW. 2002 S. 160. 

Berufsordnung 
für Hebammen und Entbindungspfleger 

(HebBü t,;RW) 

Vom 4. lHai 2002 

Aufgrund de,, § 1 Abs. 2 des Landeshcbamr:iengesetzes 
- LHebG NRW - vom 5. März 2002 (CV NRW. '3. 102) wird 
vc1·ordnet: 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Berufsordnung gilt für Hebammen und Entbin
dungspfleger, die in Nordrhein-Westfalen ihrer.. Beruf 
ausüben. Sie gilt auch für Hebammen und Entb:ndungs
pfleger, die Staatsangehörige eines anderen iVIitgliedstaa
tes der E~ropäischen Union oder eines anderen Vertrags
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum sind und die als Dienstleistungserbringer im 
Sinne des Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinscl:aft vorübergehend in Nord
rhein-Westfalen tätig sind. 

§2 
Aufgaben 

(1) Hebammen und En'.;bindungspfleger sind verpflich
tet, ihren Benlf entsprechend dem jeweiligen Stand der 
medizinischen, psycho~ogischen, soziologischen und ge
burtshilflichen Erkenntnisse gewissenhaft auszuüben, 
sich über die für die Berufsausübung geltenden Vn::
schriften z:i unterrichten und sie zu beachten. 

(2) Im Raimen d.iese1· Aufgaben führen Hebammen und 
Entbindungspfleger insbesondere folgende Tätigkeiten in 
eige::1er Verantwortung a1.1s: 

1. Feststellungen der Sch·wanger3chaf'; :ind Beobach
tung der normal verlautenden Schwar.ge::schaft, 
Durchführung der zur Beobac.htur:.g des Verlaufs 
einer normalen Schwangerschaft r.ctwendigen Un-
tersuchungen; · 

2. Veranlassung cier Untersuchunger., die für eine mög
lichst frühzeitige Feststel:ung einer Risikoschwan
gerschait notwendig sind und Aufklärung über diese 
Un:ersuchungen; 

3. Vorbereitung auf die ElteT'.scha:t, umfassende Vor
bereitung auf die Geburt einschließlich Beratung in 
Fragen der Hygiene w1d Ernährnng; 

4. Betreuung der Gebä:-enden während der Geburt und 
Übenyacli.ung des Fötm in der Ge:Järmutter mit Hilfe 
geeigneter techn~scher l\'Iittel; 

5. Durchführung von I-.:orrnalgeburten bei Schädellage 
einschließlich Dammschnitt, Nähen eines unkomph
zierten Dammschnittes oder Dammrisses sowie im 
Dringlichkeitsfall die Durchführung vo:i Becke:iend
lagengeburten; 

6. Erkennen der Anzeichen von Anomalien und Risiko
faktoren bei aer Mi;tter oder beim Kind, die arztliches 
Eingreifen erforder:ich machen. Hilfeleistu:r:g bei 
et\vaigen ärztlichen MaßnRr_meE, notwendige eigene 
Maßnahmen in Abwesenheit eines Arztes oder einer 
Ärztin - beispielsweise manuelle Ablösung der P'.a
zenta einschließlich ggf. manuelle Nachuntersuchung 
der Gebärmutter, Durchführung der sofortigrm Wie
derbelebung des Neugeborenen; 

7. Untersuchung. Überwachur.g und Pflege des Neuge
borenen regelmäßig in den ersten 10 Tagen nach der 
Gebur:, erforder:ichenfall, länger, einschließlich Pro
phylaxemaßnahmen sowie Blutentnahme für Screen
bguntersuchungen: 

8. Betrc:1ung der \.Vöchnerin. übenvachung ihres Zu
standes, Beratung in Pflege und E:·nährung des 
:,eugeborenen. insbesondere Stillberatung und Still
förderung sowie Hi:feleistur:_g bei Beschwerden 

9. Durchführung der arztlich verordneten Behandlung: 

10. Dokumentation der Maßnah::nen und Befande; 

11. Ausstellen von Beschein:.gungen im Rahmen der Be
rufsausübung; 

12. Aufklärung und Beratung in Familienplanung; 

13. Qualitätssichernde l'!Iaßnahmen. 

(J) Bei der Beratung sind neben medizinischen unci. 
geburt,hilflichen auch soziale und ~eeiische Faktoren zu 
be:-ücksichtigen. Die Schwangere und Wöchnerin sind 
zur Mitarbeit zu gewinnen, ihre Selbstverantwor:licr.keit 
ist zu fördern. 

§ 3 

Abgrenzung zur ärztlichen Tätigkeit 

(1) Hebammen unri Entbindungspfleger haben a:.if 
Maßnahmen zur Infektionsverhütung hinzuwirken, auf 
Regelwidrigkeiten und Risikofaktoren zu achten und ggf. 
für ärztlichen Beistand zu sorgen. Auf Wunsch der 
Gebärenden hat die Hebamme oder der Entb:ndungspfle
ger ärztliche Hilfe hinzuzuziehen. 

(2) Das Behandeln pathologischer Vorgär..ge bei 
Schwang~ren, Gebärend~n, Wöchnerinnen und Neugebo
renen ist A...-ztinnen und Arzten vorbehalten. 

§4 
Arzneimittel 

Heba:nmen und Entbindungspfleger dürfen ohne ärzt
liche Verordnung folgende Arzneimittel anwenden und 
"-erab:::eichen: 

1. In der Eröffmuigsperiode ein betäubungsfreies 
kramnflösendes oder schmerzstillendes Arzneimittel, 
das zum Einsatz bei der Gebu..'1:shilfe angezeigt ist; 
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2. bei bedrohlichen Blutungen in der Nachgeburtspe
riode, falls ärztlicher Beistand oder Einweisung in ein 
Krankenhaus nicht rechtzeitig möglich sind, Mittel zur 
Förderung der Blutstillung; 

3. im Falle einer Dammnaht ein Lokalanästhetikum; 

4. zur Überbrückung einer Notfallsituation wehenhem
mende Mittel bis zur Einweisung in ein Krankenhaus. 

§ 5 
Schweigepflicht 

(1) Hebammen und Entbindungspfleger unterliegen der 
Schweigepflicht (§ 203 des Strafgesetzbuches); diese 
umfasst auch schriftliche Mitteilungen der betreuten 
Frauen sowie Untersuchu11gsbefunde. Die Schweige
pflicht gilt auch gegenüber Arztinnen und Ärzten, die 
nicht bei der Behandlung oder Betrciuung mitwirken, 
soweit die betreuten Frauen die Hebammen und die 
Entbindungspfleger nicht ausdrücklich von der Schwei
gepflicht entbunden haben. 

(2) Den betreuten Frauen ist auf Verlangen unentgelt
lich Auskunft oder Einsicht in alle sie betreffenden 
Unterlagen zu gewähren. 

§ 6 
Dokumentation und Qualitätssicherung 

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben über die 
in Ausübung ihres Berufes getroffenen Feststellungen 
und Maßnahmen bei Schwangeren, Gebärenden, Wöch
nerinnen und Neugeborenen, über verabreichte Arznei
mittel und, soweit sie außerhalb von Krankenhäusern 
tätig sind, über die Schwangerenvorsorge, den Geburts
verlauf, die Versorgung des Neugeborenen und den 
Wochenbettverlauf eine Dokumentation nach § 1 Abs. 2 
Nr. 3 LHebG NRW zu führen. Die Dokumentation ist so 
abzufassen, dass die gesamte Tätigkeit während der 
Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes 
sowie die Versorgung des Neugeborenen nachvollziehbar 

Anlage ist. Näheres ergibt sich aus der Anlage. 

(2) Die Dokumentation ist mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

(3) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern 
oder anderen Speichermedien bedürfen besonderen Si
cherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Verände
rung, Vernichtung oder unrechtmäßige Venvenclung zu 
verhindern. 

3. ihre Praxis durch ein Schild zu kennzeichnen. das 
~1amen, Berufsbezeichnung und Sprechstunden an
gibt, 

4. nicht in bcrufsunwürdigcr Weise zu werben, 
5. jederzeit erreichbar zu sein, ggf. sich gegenseitig zu 

vertreten, 

6. sicherzustellen, dass die Dokumentation nach § 6 
Abs. 1 bei endgültiger Auigabe ihrer Berufstätigkeit 
oder im Falle ihres Todes verschlossen der zuständigen 
Behörde übergeben wird. 

§ 9 
Aufsicht 

Hebammen und Entbindungspfleger unterliegen der 
Aufsicht der Kreise u11d krei~freien Städte als untere 
Gesundheitsbehörden. 

§ 10 
Verletzung von Berufspflichten 

(1) Stellt die untere Gesundheitsbehörde fest, dass eine 
Hebamme oder ein Entbindungspfleger eine Berufs
pflicht verletzt hat, kann sie die Hebamme oder den 
Entbindungspfleger schriftlich über die Berufspflichten 
belehren. Bei wiederholten oder schwerwiegenden Ver
stößen unterrichtet sie die oberste Landesgesundheitsbe
hörde. 

(2) Der Hebamme oder dem Entbindungspfleger ist eine 
Abschrift der Unterrichtung nach Ab-s. 1 Satz 2 zu 
übersenden. · 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Mai 2002 

Die Ministerin 
für Frauen, Jugend, 

Familie und Gesundheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Birgit Fischer 

Anlage 
(zu § 6 Abs. 1) 

(4) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungs
pfleger sind verpflichtet, den unteren Gesundheitsbe
hörden nach Aufforderung anhand der Dokumentation 
gemäß Absatz 1 für medizinal-stafr;tisc'.,e Zwecke Aus
künfte zu erteilen. Dies darf nur in anonymisierter Form 1. 
erfolgen. 

Richtlinie für die 
Dokumentation der Hebammenhilfe 

Allgemeines 

Hebarnmenhilfe bei Schwangerschaftsvorsorge, Ge
burtsvorbereitung, Geburtshilfe und Wochenbettbe
treuung muss noch nach .Jahren an Hand der Doku
mentation nachvollziehbar sein. 

(5) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflich
tet, an qualitätssichernden Maßnahmen (Kriterien der 
Berufsverbände) teilzunehmen. 

§ 7 
Fortbildung 

Hebammen und Entbindungspfleger haben sich beruf
lich fortzubilden. Innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren 
müssen der zuständigen Behörde mindestens 60 Unter
richtsstunden nachgewiesen werden. Geeignete Maßnah
men zur Fortbildung sind insbesondere Fortbildungsver
anstaltungen von Hebammenlehransta]ten und Hebam
menverbänden. 

§8 
Besondere Pflichten 2. 

bei freiberuflicher Tätigkeit 

Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfle
ger sind verpflichtet, 

1. sich an Perinatalerhebungen im Rahmen von landes
und bundesweiten Qualitätssicherungsmaßnahmen zu 
beteiligen, 

2. sich ausreichend gegen Haftpflichtar..sprüche im Rah
men der beruflichen Tätigkeit zu versichern, 

Alle Aufzeichnungen und beruflichen Unterlagen 
sind durch besondere Vorkehrungen vor dem Zugriff 
Unbefugter zu ,ichern. Freiberuflich tätige Hebam
men und Entbindungspfleger haben dafür zu sorgen, 
dass die Auizeichnungen bei Berufsaufgabe bis zum 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist ordnungsgemäß 
aufbewahrt werden. 
Jede Dokumentation muss der dokumentierenden 
Hebamme oder dem dokumentierenden Entbin
dungspfleger namentlich eindeutig zugeordnet wer
den können, ebenso muss die zeitliche Zuordnung 
der dokumentierten Daten einwandfrei möglich sein. 

Schwangerschaftsvorsorge, 
Wochenpflege 

Geburtsvorbereitung, 

Alle Befunde, die während der Schwangerschafts
vorsorge, der Geburtsvorbereitung sowie der Betreu
ung im Wochenbett erhoben werden und ebenso 
Informationen, die Hebammen oder Entbindungs
pfleger im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit erhalten, sind in einem formalisierten 
System zu erfassen. Das dazu erforderliche Doku
mentationssystem kann die Hebamme oder der Ent-
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bind:mgsp:C.eger frei wähien oder selbst erarbeiten. 
Die dafür vorn Bund deutscher Hebammen heraus
gegebenen Empfehlungen sind. zu ::ieachten. 

3. Geburtshilfe 

Die Dokumentation des Geburtsverlaufs muss fol
gende Daten u:nfassen und folgende Kriterie:1 erf:.il
len: 

3.1 Es ist eine Anamnese zu erheben. die beinhalten 
mu-;;s: 

Farnil:.enanamnese, 

Eigemmamnese einschließlich durchgemachter Kin
derkrankheiten umi Operationer:; besondere Be
l·ücksichtigung so Ute c!ahei cier Frage r:ach Allergie:1 
und Dauermedikation eingeräumt werden, 

Gynäkologisd:e Anamne~c. gebur,shilfliche Anam
r:ese, Ve,lauf der derzeitigen Schwar.gerscha:t. 

Se::-ologi~che Befunde wie Blutgruppe, Rh-Faktor, 
Antikörpertiter, Rötelmiter. 

3.2 Durc:i. Zustandsbeschreibungen ist das A~lgemein
befinden der Gebärenden fostzuha:te::i., dabei ist 
sowohl die körperliche als auch die seelische Befind
lichkeit zu beachten. 

3.3 Die Xahrungsaufnahme und die Flüssigkeitszufuhr 
sind zu notieren. Je nach Anamnese ist Käheres über 
die Zusammensetzung der 1'Tahnmg und über die 
Trinkmenge zu dob1mentieren, beisoielsweise bei 
Diabetes mellitus; gleichermaßen sind-Eintragungen 
über die Ausscheidungen. einschließlich Erbroche
nem, zu dokumentieren. . 

3.4 Alle aus Temperatur-, Puls- und Blutdruckkontrolle 
gewonnenen 'vVerte sind zu dolc1mentieren, ggf. auch 
die Pulsqualität besonders zu beschreiben. 

3.5 Erfolgte Beratung oder Aufklär . .mg zu geburtshilfli
chen Fragen, zu möglichen Maßµahmen oder Ei:i
griffen sind :nit denen der Gebärenden gegebe:ien 
Begründungen in die Dokumentation einzutragen. 
Ablehnende, verweigernde Stelh.:.ng:1.ahme:1 der Ge
'bäre:iden sind ebenfalls scl':riftlich zu fixieren. 

3.6 .Jedes Cardiotopogramm (CTGJ, muss mit Name, 
Von1ame, Datum und ggf. Uhrzeit beschriftet wer
den, ebenso ist die Beurteilung des CTG schriftlich 
festzunal ten. 

3.7 Das geschriebene CTG. seine Beur~eilung und die 
darin eingetragenen i\ufzeicl::nungen sind in den 
Geburtsbericht zu übernehmen. 

3.8 Auch die mit dem Hörrohr oder anderem techi:i
schi,n Hilfsmittel festge,tellten Frequenzen der 
kindlichen Herztöne :nüssen dokumentiert werden. 
Die Herztöne sind dem Geburtsverlauf angepasst in 
kurzen Zeitabständen zu ermitteb und zu dokumen
tieren. 

3.9 Mindestens alle zwei Stunder. sind über Häufigkeit 
u:i.c! <Jualität der Wehentätigkeit Adzeichnungen zu 
machen. 

3.10 Durch regelmäßige Untersuchungen müssen Be
funde über Cervix und Muttermund (Beschaffenheit 
und Weite) erhoben und dolmmentiert werden, 
ebenso über Stand und Einstellung des vorangehen~ 
den Teils des Kindes. 

3.11 Beobacht:.mgen über die Fruchtblase und über die 
Fruchtwasserfarbe sind schriftlich festzuhalten. 

3.12 Bewegungen und Haltungen in der Eröffnungspe
riode wie Umhergehen, Liegen, Sitzen auf dem 
Pezziball oder Ähnliches, sind zu dokumentieren. 

3.13 Zur Abgrenzung der Austreibungsperiode von der 
Eröffnungsperiode ist die vollständige Eröffnung 
des Mutter:nundes und der Höhenstand des vorange
henden Teils des Kindes sowie der Beginn der 
Presswehen zeitlich festzuhalten. 

3.14 Das Verhalten der Gebärenden in der Austreibungs
periode, die Anleitungen, die ihr gegeben werden 
und die Gebärposition sind in der Dokumentation zu 
beschreiben. 

3.15 Bei verläp.gerter Aastrei::iungsperiode ist das Befin
den der Gebärenden genai.; zu beschreiben; ergän
zende Angaben über die Hä:.if:gkeit und Qualität der 
Wel:en sow:e über del". Zustand des Kindes sind 
erforderlich. 

3.16 Nach der Geburt des Kindes sind nehen den üblichen 
Angaben wie Geburtsdatur:1 einschließlich Uhrzeit, 
Geschlecl:t, Lär.gc, Körperumfang, Lage, Geburts
modüs, auch Vi:al- und Reifezeichen des Kindes 
sowie die Auffälligkeiten zu ,.•ermerken. 

3.17 Die In:'ormation eines Arztes. seine Hinzuziehung 
sowie der Anlass und die ausgesp:-ochene Dringlich
keit für seine Anwesenheit s:nd in'Jaltlic'1 und mit 
genauen Zeitangaben zi.; verr0.erken. 

3 18 Ärztlic:ie Anordnungen sind sch:·iftlich festzuhalten, 
ebenso der Zeitpunkt ;h:-er Durchfüi1rung, ggf. dabei 
auigetretene Besonderheiten oder <lie Weigerung der 
Gebärender., die Anordnunger. zu akzeptieren. Von 
dem Arzt selbst durchgeführte :Vlaßnahmen sind von 
ihm zu dokt;,ment:eren oder ::iei Eintragung durch 
die Hebamme oder den Entbir:dungspfleger abzeich
r:.en zu :assen. 

3.19 Bei jeglicher Verabreichung von ;'Jledikamenten 
muss die Indikation sowie die gena:ie Dosienmg und 
die Aplikationsart aus der Dokumentation des Ge
burtsverlaufä ersichtlicb sein. Diese Angaben kön
nen auf einem gesonderten Blatt notiert werden. Für 
Maßnahmen wie Akupt;,nktur, Fußreflexzonenmas
sage, Vollbad u.ä. besteht e'benfalls eine Dokumenta
tionspflicht. 

3.20 Die Leitung der Nachgeburtsperiode, der Zeitpunkt 
der Geburt der Placenta, der Cterusstand danach 
sowie der Gesantblutverlust müssen eingetragen 
werden. 

3.21 Bei Verzögerung der Placentalösung muss der Be
richt Aufschluss über die erfolgten ::\1:aßnahmen zur 
Lösung der Placenta geben. 

3.22 Häufig zu kontrollierende Werte wie beispielsweise 
Blutdruckmessung infolge erhöhten Blutdrucks oder 
starken Blutverlustes bedürfen eines gesonderten 
Cberwachungsbogens, der den übrigen Dokumenta
tionsunterlagen beizufüger.. ist. 

3.23 Insbesondere müssen pa:hologisd:e Befunde, wie 
schwierige Schultere:i.twicklung, sehr straffer Be
cker.baden, Weiterreißen der Episiotomie, großer 
Blutverlust, :-.ra::lelschnurumschlingungen, sichtbare 
Fehl- oder Missbild-.mgen :n die Dokumen':ation 
aufgenommen werden. 

- c;v, NRW. 2002 s. 165. 

62 
Siebte Verordnung 

zur Änderung der Verordnung 
über die Zuständigkeit der Ausgleichsämter 

in Nordrhein-Westfalen 
Vom 14. }fai 2002 

Aufgrund der §§ 306 und 308 Abs. 1 Satz 2 des 
Lastenausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845, 1995 I S. 248), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. September 2001 
(BGBL I S. 2306), wird verordnet: 

Artikel I 
Die Verordnung über die Zuständigkeit der Aus

g:eichsämter in Nordrhein-Westfalen vom 4. November 
1997 (GV. NRW. S. 390), zuletzt geändert d'..ll"ch Verord
mmg vom 27. November 2001 (GV. 1'1RW. S. 814}, wird wie 
folgt geändert: 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

Abweichend von § 1 sind bei der Durchführung des 
Lastenausgleichs zuständig 
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1. für den Bereich Kriegsschadenrente und vergleichbare 
Leistungen 

a) die Stadt Bielefeld für den Kreis lVlinden-Lübbecke, 

b) die Stadt Dortmund für die Städte Bochum. Hamm 
und Herne, den Ennepe-Ruhr-Kreis, den' Hoch
sauerlandkreis und den Kreis Soest, 

c) die Stadt Düsseldorf für die Städte Aachen, Duis
burg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, 
Remscheid, Solingen und Wuppertal und die Kreise 
Aachen, Düren, Heinsberg, Kleve und Wesel, 

d) die Stadt Münster für die Städte Bottrop und 
Gelsenkirchen und den Kreis Recklinghausen, 

e) der Rheinisch-Bergische Kreis für die Stadt Bonn 
und den Rhein-Sieg-Kreis; 

2. für den Bereich Rückforderung bei Schadensausgleich 
sowie Archivierung und Aussonderung die Stadt 
Münster für die Städte Bottrop und Gelsedtirchen und 
den Kreis Recklinghausen; 

3. für die Aufgabenbereiche 

a) Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz 
mit Ausnahme der am 31. Dezember 2000 abschlie
ßend entschiedenen Anträge, 

b) Zuerkennung und Erfüllung der Hauptentschädi
gung nach dem Lastenausgleichsgesetz, sofern die 
Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz 
erfolgte, 

c) Feststellung von Schäden an Hausrat nach dem 
Feststellungsgesetz mit Ausnahme der am 31. De
zember 2000 abschließend entschiedenen Anträge, 

d) Zuerkennung und Erfüllung der Hausratenentschä
digung nach dem Lastenausgleichsgesetz, 

e) Abwicklung der Darlehensverfahren nach dem 
Lastenausgleichsgesetz, dem Flüchtlingshilfegesetz 
und dem Reparationsschädengesetz 

die Stadt Bielefeld für den Kreis Minden-Lübbecke." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Mai 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 
Wolfgang Clement 

77 

Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 

- GV. NRW. 2002 S. 167. 

Bekanntmachung 
des Verwaltungsabkommens über 

die Bestimmung der zuständigen Behörde 
für die Durchführung eines 

wasserrechtlichen Verfahrens 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

,,Preußisch-Oldendorf-Hedem-Harlinghausen" 
Vom 14. April 2002 

Die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
haben am 23. Januar 2002/14. April 2002 das Verwaltungs
abkommen über die Bestimmung der zuständigen Be
hörde für die Durchführung eines wasserrechtlichen 
Verfahrens zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
,,Preußisch-Oldendorf-Hedem-Harlingha usen" geschlos
sen. 

Das Verwaltungsabkommen wird nachfolgend bekannt 
gemacht. 

Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

In Vertretung 

Christiane Friedrich 

Verwaltungsabkommen 
über die Bestimmung der zuständigen Behörde 

für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

.,Preußi sch-0 ldendorf-Hedem-Harlinghausen" 

Zwischen 

dem Land Niedersachsen, 

und 

dem Land Nordrhein-Westfalen, 

wird gern. § 140 Abs. 3 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 100 des Gcselzes zur Anpassung 
des Landesrechts an den Euro in Nordrhein-Westfalen 
vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708) und gern.§ 170 
Abs. 3 des Niedersächsischen Wassergesetzes in der 
Fassung vom 25. März 1998 (Nds. GVBl. S. 347) geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 
(Nds. GVBl. S. 10) folgendes Verwaltungsabkommen 
geschlossen: 

§ 1 

Zuständige Behörde für die Festsetzung des Wasser
schutzgebietes „Preußisch-Oldendorf-Hedem-Harling
hausen" im Bereich der Gemeinde Preußisch-Oldendorf, 
Bezirksregierung Detmold, und der Gemeinde Bad Essen, 
Bezirksregierung Weser-Ems, ist die Bezirksregierung 
Detmold. Diese handelt unter Anwendung des in Nieder
sachsen geltenden Rechts im Einvernehmen mit der 
Bezirksregierung Weser-Ems, soweit sich das Vorhaben 
auf Flächen im Land Niedersachsen erstreckt. Entspre
chendes gilt auch für die Durchführung eines Entschädi
gungsverfahrens. 

§2 

Soweit sich über das Verfahren zur Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes hinaus weitere Verwaltungstätig
keiten ergeben, sind diese Aufgaben von den dafür nach 
Landesrecht jeweils zuständigen Behörden selbst wahr
zunehmen. 

§ 3 

Dieses Verwaltungsabkommen tritt zum Zeitpunkt der 
letzten Unterzeichnung in Kraft. 

Hannover, den 23. Januar 2002 

Für das Land Niedersachsen 
Für den Ministerpräsidenten 

Der Umweltminister 

Wolfgang Jüttner 

Düsseldorf, den 14. April 2002 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Namens des Ministerpräsidenten 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2002 S. 168. 
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77 
Rekanntmachung 

der Verwaltungsvereinbarung 
über die Festsetzung eines 

Wasserschutzgebietes für die 
\Vassergewinnungsanlagen Stollen „Reuter", 

Stollen „Grundseifen/Grube K]ara" 
und Stollen .,Birker Lev" 

des Wasserheschaffuiigsverbandes Birken, 
Verbandsgerneinde Rirchen, 

Landkreis Altenkirchen 
Vom 15. iUai 2002 

Die Länder :,rordrhein-'Nestfaien ur.d Rhe:nland-Pfalz 
haben am 16. Januar 2f:C2 / 3. \Iärz 2002 die Verwalbngs
vereinbarung über die Festsetzung eines \Vasserschutzge
bietes für die Vvassergewinnungsanlagen Stollen „Reu
:er", Stollen „Grundseiien/Gr.1be Kla::-a" und Stollen 
,,Birker Ley" des Wasse:·beschaffungsverbandes Birken, 
Verbandsgemeinde Kirchen, Landk,:eis Altenkirchen ab
geschlossen. 

Die Verwaltungsvereinban;ng wird nachfolgend be
kannt gen::acht. 

Ministerium 
für UmwPlt und ~--i"atursch,.1tz, 

LandV,r'rtschaft und Verb~·auch<"rc;chutz 
des Landes :,;-ordrhein-WesttaleE 

In Vertretung 

Chlistiane Friedricl: 

Venvaltungsvereinbarung 
über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 

für die Ge"\'innungsanla!{en Stollen „Reuter", 
Stollen „Gnmdseifen/Grnbe Klara·· 

und Stollen „Birker Ley" 
des \Va~serbeschaffungsvcrbandes Birken, 

Verbandsgemeinde Kirchen, Landkreis :iltenkirchcn 

Zwische!l 

dem Land Rheinland-Pfalz, ver:reten euren den iVIiniste
rpräsidenten, dieser vertreten durcn die ~inisterin für 
Umwelt und Forster. in Mainz 

und 

dem Land Nordrhein-"IVestfale!l, vertreten d·..1rch den 
;\,[inisterpräsidenten, die~er vertreten durch die Niiniste
rin für urnwelt und :-;-aturschutz. Land,\·irtschaft und 
Verbra·-1cherschutz ir: D:.isseldorf · 

wird ge::näii § 107 Abs. 2 Satz 2 des \Vassergesetzes für das 
Lar.d !1heinland-Pfalz vorn 14. Dezemoer 1!)90 (GVBl 
1991, S. 11), zule':zt gcünd,•rt ,~urch Artikel 4 des Gesetzes 
mm 18. Dezember 200: (GVBJ. S. 303), BS 75-50 und§ 140 
Abs. 3 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-West
falen in der Fassung der Bekanntmac:!:mng \'om 25 .. Juni 
1995 (GV. ::,_T_RW. S. &26). zuletzt geändect durch Artikel 100 
des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechts an den 
Euro in Nordrhein-Westfalen vom 25. Septen:ber 2001 
(GV. XRW. S. 708) Folgendes vereinbart: 

§ 1 

Zuständige Behörde für die Festse:zung des Wasser
schutzgeaiet,,, fe.r die Trink,.,assergewinnungsan1agen in 
den Gemarkungen Mudersbac~ und Brachbac:i (Land 
Rheini.a-cd-Pfalz) ur:d der Gemarkung Eiserfeld (Land 
Nordrhein-\Vestfalen) ist die Struktur- und Genehmi
gungsdirektion Nord in Kob:enz. 

§ 2 

Die Stniktur- und Genehmigungsdirektio!l l\°ord in 
Koblenz handelt im Einvernehmen ~it der Bezirksregie
nmg in Arnsberg u:iter Anwer::dung des im Lande 
:--Tordrhein-Westfalen gclte:iden Rechts, soweit das Ge
biet des LandPs ;'-forrlrhein-Westfalen berührt wird. Ent
sprechendes gilt auch für die D:irchführung von Aus
gleichs- und Entscl:ädigungsveriahren. 

§ 3 

Diese Verwaltungsvereir:barung tritt am Tage nacr. der 
letzten Ü:'lterzeichnung in K.raft. 

Mainz, de:1 3. März 2002 

Für das Lar:d Rheinland-Pfalz 

Die Ministcrir; 
iür l.irnwelt 1..1rn:.! Fo:·sten 

1\fargi1. C (J r, r ad 

Düsseldorf, den Hi. Januar 2002 

Für cias Land :--ordrhein-Westfalen 
Namens cies Minis~erpräsidenten 

Die :Vlinisterin 
für lJrnwel: und Naturschutz, 

Landwirtschaft ,,.1nd Ve,braucherschutz 

Bäs·bel Höhn 

- GV. NRW. 2002 S. 169. 
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resbczug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag ,•orliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist ,·on vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211} 9682/241, 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer- bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriitlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Xachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land :;/ordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehn1en, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieterung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 
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